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In der Zeitung „Der Sonntag" vom 24. Februar 2013 steht folgende Nachricht: 

Polizei verhaftet zwei Unterschriftensammler 

St. Gallen - Gestern Nachmittag sind zwei Mitglieder der Juso von Beamten in Zivil abgeführt 
worden, weil sie Unterschriften für eine Initiative sammelten. Die St. Galler Polizisten begründe-
ten die Festnahme mit dem Fehlen einer Bewilligung. Das bringt die Jungsozialisten in Rage. 
„Wir sind empört über diese ungeheure Missachtung demokratischer Grundrechte und prüfen 
rechtliche Schritte", teilte die Juso mit. Schliesslich sei für das Unterschriftensammeln ohne 
Stand auf öffentlichem Grund keine Bewilligung nötig. Das entschied das Bundesgericht 2009. 

Auch Grossrat Eric Weber wurde am 6. Oktober 2012 ohne Gründe festgenommen und drei 
Stunden später wieder frei gelassen. 

Unterschriftensammlungen gehören zum Grundprinzip unserer demokratischen Rechtsordnung. 
In diesem Zusammenhang drängen sich folgende Fragen auf: 

1. Wie ist das Unterschriften-Sammeln in Basel geregelt? 

2. Wenn man Unterschriften für eine Initiative oder für eine Wahlliste (um z.B. an der Natio-
nalratswahl teil zu nehmen) sammelt, gibt es da Unterschiede? Oder geht es da rechtlich 
gesehen um einen gleichen Vorgang? 

3. Darf im Kanton Basel auf allen Strassen und auf allen Plätzen Unterschriften gesammelt 
werden? Was gilt es besonders zu beachten, dass man nicht mit der Staatsmacht kolli-
diert? 

4. Eric Weber machte nur Hausbesuche, am 6. Oktober 2012. Das ist alles erlaubt. Warum 
wurde er festgenommen und dann wieder freigelassen? Bitte die Gründe nennen? Warum 
bekam Eric Weber bis heute keine Entschädigung für die Festnahme? 

5. Am 6. Oktober fand auch eine Hausdurchsuchung in seiner Wohnung statt. Was suchten 
die zwei Frauen und der Mann, die die Hausdurchsuchung machten? Warum gab es über-
haupt eine Hausdurchsuchung? Nach was wurde konkret gesucht? Nach Drogen? Nach 
Waffen? Nach Russinnen? Nach Prostituierten? Nach Wahlumschlägen? Nach verschlepp-
ten türkischen Kindern? 

6. Warum hat man dem Widerspruch von Grossrat Eric Weber nicht statt gegeben, da dieser 
keine Hausdurchsuchung wollte? Was kann man machen, wenn man keine Hausdurchsu-
chung will? 
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